
Gesundheitsamt 

der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-
Dieburg 
 
 
 

Gesundheitsamt  Niersteiner Straße 3  64295 Darmstadt 

Postfachadresse 64220  Postfach 110527 
Der Amtsarzt 

 

Flexible Arbeitszeit ohne 

Kernarbeitszeit 

Anrufe bitte: Mo.-Do. 8.00-16:00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr 

Anreise siehe: www.gesundheitsamt-dadi.de/anfahrt-lage 

Anfahrt ÖPNV: Buslinie H (Haltestelle Fliederberg), Buslinie R (Haltestelle Haardtring),  

Straßenbahnlinien 1, 6, 7 und 8 (Haltestelle Bessunger Straße) oder 

Südbahnhof Darmstadt 

Parkmöglichkeit: Parkplatz direkt vor dem Gebäude vorhanden 

 

  

 

Bitte aufmerksam lesen!  
 
Wichtige Informationen zum Ablauf der Heilpraktiker-Überprüfung  
 
 

- Die Voraussetzung für die Prüfungszulassung ist ein bei dem für Sie 
zuständigen Ordnungsamt gestellter Antrag (für Personen die in Darmstadt 
gemeldet sind ist das Ordnungsamt Darmstadt  zuständig, im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg lebende Personen stellen den Antrag bitte 
beim Landratsamt Dieburg ). 
 

- Ihre Unterlagen werden nach Bearbeitung vom Ordnungsamt an das 
Gesundheitsamt weitergeleitet 

 
- Unter heilpraktiker@gesundheitsamt-dadi.de oder unter der Tel.-Nr. 

06151/3309-201 kann frühestens nach 4 Wochen der Antragstellung 
nachgefragt werden, ob die Unterlagen im Gesundheitsamt Darmstadt 
eingegangen sind und für welchen Überprüfungstermin Sie vorgesehen sind.  
 

- Wunschtermine können nicht berücksichtigt werden! 
Die zur Verfügung stehenden Plätze werden strikt nach Reihenfolge des 
Eingangsdatums Ihres Antrages hier im Gesundheitsamt vergeben und 
können sich durch Antragsrücknahmen verändern. 

 

- Sollte sich bei Ihnen eine Adressänderung bis zur Überprüfung ergeben, 
müssen Sie uns diese unbedingt mitteilen! 
 

- Frühestens 5, spätestens 2 Monate vor dem Überprüfungstermin bekommen 
Sie Ihre Einladung incl. Zahlungsaufforderung.  
 

- Die Gebühr für die schriftliche Überprüfung in Höhe von 240,- Euro muss 
innerhalb von 3 Wochen im Gesundheitsamt Darmstadt (Niersteiner Str. 3, 
64295 Darmstadt) bezahlt werden, ansonsten können Sie nicht an der 
Überprüfung teilnehmen und Ihr Antrag wird an das zuständige Ordnungsamt 

https://rathaus.darmstadt.de/public/index.php?l=1&mr=20&smr=200&p=192
https://www.ladadi.de/verkehr-verbraucherschutz-sicherheit/gewerbewesen.html
mailto:heilpraktiker@gesundheitsamt-dadi.de
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zurückgesendet (bitte beachten Sie, dass bei einem erneuten Antrag alle 
Gebühren erneut fällig werden!) 

 
 
 

- Eine Verschiebung der Überprüfung ist nur aus gesundheitlichen Gründen 
unter Vorlage eines ärztlichen Attestes incl. Diagnose möglich. Hierfür fällt 
eine Verwaltungsgebühr von 25,- Euro an. 
 

- Am Überprüfungstag selbst erscheinen Sie bitte pünktlich mit Ihrem 
Personalausweis (oder einem anderen Lichtbildausweis) zu der in Ihrem 
Einladungsschreiben angegebenen Uhrzeit. 
 

- Bei bestandener schriftlicher Überprüfung erhalten Sie eine Einladung zur 
mündlichen Überprüfung; die dafür fälligen Gebühren (204,- bzw. 264,- Euro) 
zahlen Sie bitte am Tag der mündlichen Überprüfung. 
 

- Das Ergebnis der mündlichen Überprüfung wird Ihnen nach Abschluss der 
Überprüfung persönlich mitgeteilt. 

 
- Im Anschluss teilen wir das Ergebnis dem für Sie zuständigen Ordnungsamt 

mit.  
 

- Der Bescheid über die Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde 
ohne Bestallung oder die Ablehnung wird dort ausgestellt.  
Sie erhalten lediglich ein Schreiben, keine Urkunde!  
 

- Seit dem 01.01.2020 kann die Überprüfung in Hessen von jeder 
antragstellenden Person höchstens dreimal wiederholt werden. Dabei ist es 
unerheblich, welcher Teil der Überprüfung innerhalb eines Versuches nicht 
bestanden worden ist.  

 
 
 
Darmstadt, den 12.11.2024  


